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bundeskanzleramt.gv.at 

Mag. Gernot Blümel, MBA 

Bundesminister für EU, Kunst, Kultur und Medien 

Herrn  

Mag. Wolfgang Sobotka 

Präsident des Nationalrats 

Parlament 

1017 Wien 

Geschäftszahl: BKA-353.120/0146-IV/10/2018  

Wien, am 21. Februar 2019 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

die Abgeordneten zum Nationalrat Hoyos-Trauttmansdorff, Kolleginnen und Kollegen haben 

am 21. Dezember 2018 unter der Nr. 2509/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfra-

ge betreffend „Aufträge in Verbindung mit der Signs Werbeagentur“ gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

Zu den Fragen 1 bis 4:  

• Bestehen oder bestanden vertragliche oder vertragsähnliche Verhältnisse jedweder Art 

zwischen Ihrem Ressort und der Signs Werbeagentur GmbH? 

a. Wenn ja, welche? 

b. Wenn ja, durch wen erfolgte die initiale Kontaktaufnahme? 

c. Wenn ja, handelt es sich um entgeltliche oder unentgeltliche Vertragsverhältnisse? 

• Bestehen oder bestanden Auftragsverhältnisse zwischen Ihrem Ressort und der Signs 

Werbeagentur GmbH? 

a. Wenn ja, was ist oder war der Inhalt derselben? Bitte um Aufschlüsselung nach Auf-

trägen. 

b. Wenn ja, handelt es sich um entgeltliche oder unentgeltliche Auftragsverhältnisse? 

c. Wenn ja, gingen den Auftragsverhältnissen Ausschreibungsprozesse voran? 
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• Gesetzt den Fall, dass es weder gegenwärtige noch vergangene Vertrags- oder Auftragsver-

hältnisse zu der genannten Werbeagentur gibt, hat sich die Werbeagentur jemals um die An-

bahnung eines solchen bemüht? 

a. Hat die Werbeagentur Sie oder Ihre Mitarbeiter in sonstiger Weise jemals kontaktiert? 

Wenn ja, mit welchem Anliegen? 

b. Gab es sonstige Angebote von Seiten der Agentur oder Ihres Ressorts? 

i. Wenn ja, welche und in welcher Höhe? 

• Welche Personen im Ministerium sind oder waren mit den entsprechenden Vertragsabschlüs-

sen befasst? 

Seitens meines Ressorts bestanden oder bestehen weder vertragsähnliche Verhältnisse noch 

Auftragsverhältnisse zur Signs Werbeagentur. 

Zu den Fragen 5 bis 7:  

• Besitzen oder besaßen Sie oder andere Mitarbeiter des BMEUKKM Anteile an der Werbe-

agentur? 

• Sind oder waren Sie oder andere Mitarbeiter des BMEUKKM stille Gesellschafter der Werbe-

agentur? 

• Sind oder waren Sie oder andere Mitarbeiter des BMEUKKM (teilweiser) Eigentümer des 

Hauses in der Sankt Veiter Straße 111 in Klagenfurt? 

a. Wenn ja, seit/bis wann? 

Diese Fragen betreffen keinen Gegenstand meines Vollzugsbereiches, wie er sich aus der 

Entschließung des Bundespräsidenten gemäß Artikel 77 Absatz 3 B-VG vom 8. Jänner 2018, 

BGBl. II Nr. 3/2018, ergibt. 

Darüber hinaus weise ich darauf hin, dass ich bei meinem Amtsanritt eine Meldung entspre-

chend den Bestimmungen des Unvereinbarkeits- und Transparenzgesetzes gegenüber dem 

Parlament abgegeben habe. 

 

 

 

Mag. Gernot Blümel, MBA
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